
Frau Orti von Havranek: 

In der Zeitung stand, dass sich die Stadt Meckenheim an der Klage gegen die 
Abundanzumlage vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe beteiligen wird. Ist dafür 

keine Beschlussfassung des Rates erforderlich? 

 

Antwort der Verwaltung: 

Nein, mit dem Beschluss des Rates wurde auch der weitere Klageweg abgedeckt. 

Folglich handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung zu dem kein 
Beschluss des Rates erforderlich ist.  

 


